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4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. Kein Erbrechen auslösen.

Hautkontakt

Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem
Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet
halten. Arzt verständigen.

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Lösemittel oder
Verdünner verwenden.

Verschlucken

Augenkontakt

:

:

:

MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG5.
Empfohlen: alkoholbeständiger Schaum, CO2, Pulver, Sprühwasser oder Nebel.
Nicht gebrauchen: Wasservollstrahl.

Löschmittel :

Empfehlungen : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der
Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen. Ein geeignetes
Atemschutzgerät kann erforderlich sein. Dem Feuer ausgesetzte geschlossene
Behälter mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation oder Gewässer
gelangen lassen.

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen

Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen von Staub vermeiden.
Geeigneten Atemschutz tragen. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
:

:Freisetzung Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen
Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern. Den Gebrauch von Lösemittel
vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der
Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den
örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Hinweis: Siehe Abschnitt 8 für persönliche Schutzausrüstung und Abschnitt 13 für Informationen zur
Abfallentsorgung.

Handhabung

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Lagerung

7.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Zündquellen fernhalten.
Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und
Materialbewegung) verwenden. Behälter dicht geschlossen halten. Von Hitze,
Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug verwenden.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz
umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hände und das Gesicht waschen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften
befolgen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Geeignete Schutzausrüstung
verwenden (Abschnitt 8).

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Hinweise auf dem Etikett beachten.
An einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren und von inkompatiblen Substanzen
und Zündquellen fernhalten. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behälter, welche geöffnet wurden,
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.
Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen.

:

:
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Technische Maßnahmen Für ausreichende Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel kann dies durch
lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entlüftung geschehen. Selbst bei
guter Belüftung müssen die Personen, die Spritzarbeiten durchführen,
umluftunabhängige Atemschutzgeräte tragen. Falls dies nicht ausreicht,um die
Partikel- und Lösemitteldampfkonzentration unter den Arbeitsplatz- Grenzwerten zu
halten, muß ein geeigneter Atemschutz getragen werden.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG

Haut und Körper

Persönliche Schutzausrüstung
In Situationen, wo Bildung von Spritzern oder Nebel vorkommen kann, ein für diesen
Zweck zugelassenes Atemschutzgerät tragen.
Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder
aus hitzebeständiger Kunstfaser tragen.

Hände

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.Augen

Atmungsorgane

:

:

:

:

Name des Inhaltsstoffs Arbeitsplatz-Grenzwerte
Dibenzoylperioxid ACGIH TLV (USA, 1/2006). Hinweise: 1996 Adoption Refers to

Appendix A -- Carcinogens.
TWA: 5 mg/m³ 8 Stunde(n).

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Für alle unbedeckten Körperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen Exposition
verwenden.

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN9.
Physikalischer Zustand

Löslichkeit

Flüssigkeit.

In den folgenden Materialien teilweise löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

Blau.Farbe
Flammpunkt Offener Tiegel: Nicht anwendbar.

:
:

:

:
Relative Dichte 0.87:

STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Rauch, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide.

10.

TOXIKOLOGISCHE ANGABEN11.
Akute Toxizität

Dibenzoylperioxid LD50
Intraperitoneal

Ratte 372.8 mg/kg -

LD50 Oral Ratte 6400 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 7710 mg/kg -

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Resultat Spezies Dosis Exposition

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Chronische Toxizität
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Kanzerogenität
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Mutagenität
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 4/7/2008. Seite: 3/5



Quantum 10:1 Hardener (104176)

TOXIKOLOGISCHE ANGABEN11.
Teratogenität

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Reproduktionstoxizität
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

UMWELTBEZOGENE ANGABEN12.
Es sind keine Angaben über die Zubereitung vorhanden.
Diese Zubereitung enthält Stoffe, die unter folgenden Bedingungen instabil sind: Die Umweltrisiken der Zubereitung
selbst sind aufgrund fehlender Berechnungsmethoden nicht verfügbar.

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und
nicht als umweltgefährlich eingestuft.

Aquatische Ökotoxizität
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

Biologische Abbaubarkeit
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfügbar.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG13.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Rückstände in leeren Behältern sollten mit einem
Dekontaminationsmittel neutralisiert werden (siehe Abschnitt 6).
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu beachten.
Gefährliche Abfälle : Die Einstufung des Produktes erfüllt möglicherweise die Kriterien für gefährlichen

Abfall.

14.

Landweg - Strasse/Schiene

Verpackungsgruppe -

See
-

Verpackungsgruppe -
No.Meeresschadstoff

Luft
-

:

:

:
:

:

ANGABEN ZUM TRANSPORT

Versandbezeichnung

Versandbezeichnung

Binnenschifffahrt
-Versandbezeichnung

Verpackungsgruppe -
:
:

-Frachtpapiername :

Verpackungsgruppe -:

Das Produkt ist gemäß ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nicht reguliert.

Transport auf dem Werksgelände: nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen.
Personen, die das Produkt tranportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten
unterwiesen sein.

Spezielle Vorschriften : Not available.

Spezielle Vorschriften : Not available.

Die "Viskositätsausnahme-" Bestimmungen gelten nicht für den Lufttransport.
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RECHTSVORSCHRIFTEN15.

S-Sätze S7- Behälter dicht geschlossen halten.
S14- Von oxidierenden Stoffen fernhalten. Von Säuren oder Laugen fernhalten.
S36/37/39- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

R7- Kann Brand verursachen.
R36- Reizt die Augen.
R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Gefahrensymbol oder -
symbole

R-Sätze

EU-Verordnungen

:

:

:

:

: Das Produkt ist zur Lieferung gemäss Richtlinie 1999/45/EG folgendermassen
klassifiziert und gekennzeichnet:

Brandfördernd, Reizend

DibenzoylperioxidEnthält

Industrieller Gebrauch : Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als
Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemäß
Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muß. Die gesetzlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

Europäisches Inventar : Europäisches Inventar: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

SONSTIGE ANGABEN16.

Vollständiger Wortlaut der
R-Sätze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Europa

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum 4/7/2008.
Version

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und der
aktuellen Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne das vorhergehende Einholen von schriftlichen
Handlungsanweisungen für keinen anderen als für den in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck
eingesetzt werden. Es liegt immer in der Verantwortung des Benutzers, die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen sicherzustellen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die
Sicherheitsanforderungen für unser Produkt. Es stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Hinweis für den Leser

1.1

:

:

R2- Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.
R7- Kann Brand verursachen.
R36- Reizt die Augen.
R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

CEPE-Klassifizierung : 6

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind gemäß der EG-Richtlinie 91/155/EWG und deren
Nachträge erforderlich.

:
Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.
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